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§ 98

Sammlung von Nachrichten
(1) Wer Nachrichten, die geeignet sind, die gegen die 

Deutsche Demokratische Republik oder andere friedliebende 
Völker gerichtete Tätigkeit von Organisationen, Einrichtun
gen, Gruppen oder Personen zu unterstützen, für sie sammelt 
oder ihnen übermittelt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis 
zu zwölf Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

1. Im  Unterschied zur Spionage w ird in diesem Tatbestand das Sam 
meln oder Ü berm itteln solcher Nachrichten un ter S trafe gestellt,

die zw ar nicht aus den in § 97 genannten G ründen geheim zuhalten, aber 
doch objektiv geeignet sind, die gegen die DDR oder andere friedliebende 
Völker gerichtete Tätigkeit der in § 98 genannten Stellen zu unterstützen.

Nachrichten ist der um fassende Begriff fü r die in § 97 aufgezählten 
Tatsachen, Gegenstände, Forschungsergebnisse u. a.

In  der A ufzählung sind die im perialistischen Geheim dienste nicht m ehr 
enthalten, weil sie zu den genannten Einrichtungen zählen.

2. Typische Nachrichten der in § 98 genannten A rt s in d :
— Nicht von § 97 erfaßte Angaben über m ilitärische O bjekte oder Vor

gänge;
— Berichte über die Versorgung der Bevölkerung;
— Berichte über die S tim m ung der Bevölkerung;
— Sam m lung bzw. A usw ertung von Betriebszeitungen, soweit nicht Spio

nage vorliegt;
— M einungsäußerungen von Bürgern zu bestim m ten Ereignissen oder 

M aßnahm en;
— Berichte über Vorgänge in  Betrieben und staatlichen V erwaltungen, 

soweit sie nicht geheim zuhaltenden C harak ter tragen;
— allgem ein gehaltene C harakteristiken von Personen.

Es braucht sich nicht um die Verschaffung neuer K enntnisse zu han 
deln. Die Bestätigung vorhandener K enntnisse genügt. Nachrichten im 
Sinne dieser Bestim m ung sind auch in V erbindung m it richtigen oder 
teilw eise richtigen Inform ationen vorgenom m ene bew ußte Falschm eldun
gen, die in V erbindung m it den richtigen Faktoren geeignet sind, w irt
schaftsschädigende M aßnahm en m it Hilfe der im Tatbestand genannten 
Stellen oder Personen hervorzurufen.

3. Es kann  Tateinheit mit § 106 vorliegen, z. B. dann, w enn die Nach
richten m it hetzerischen K om m entaren versehen w erden und die

entsprechende Zielsetzung vorliegt. W erden jedoch Nachrichten überm it
telt, die ih rer N atu r nach tendenziös-negativ gefärbt sind, wie das z. B. 
oft bei sog. S tim m ungsberichten oder S ituationsberichten der Fall ist, ist 
n u r § 98 anzuw enden (vgl. U rteil OG N J 1958 S. 492).


